
Am 4. Juni 2007 haben wir wegen
des Völkermordes von Srebrenica
beim Landgericht Den Haag im

Namen von 6000 Hinterbliebenen, der
Stiftung „Mütter von Srebrenica“, eine
Massenklage gegen den niederländi-
schen Staat und die Vereinten Nationen
eingereicht. Beinahe 10 000 Menschen
haben bei diesem Völkermord im Juli
1995 den Tod gefunden, weil die UN und
ihre niederländischen Blauhelme die ih-
nen anvertraute Zivilbevölkerung nicht
beschützt haben. Nur deshalb konnte die-
ser Völkermord stattfinden. Obwohl die
Blauhelme die Bewohner der damaligen
UN-Schutzzone Srebrenica unter Beru-
fung auf eben diesen Schutz entwaffnet
hatten, schossen sie während des sechstä-
gigen Angriffs der bosnischen Serben
nicht einmal zurück. Ihre militärischen
Stellungen gaben sie einfach auf. Erst da-
rauf hin entschieden die Serben, die ge-
samte Schutzzone zu erobern. Die nieder-
ländische Luftwaffe wurde lange gar
nicht eingesetzt, und als sie dann endlich
über der Schutzzone flog, hat der nieder-
ländische Staat erfolgreich alle Hebel in
Bewegung gesetzt, um den Einsatz abzu-
brechen – da die Serben niederländische
Blauhelme in ihrer Gewalt hatten. Die
Vereinten Nationen stellten in ihrem eige-
nen Untersuchungsbericht später fest,
dass alle Voraussetzungen für den Ein-
satz der Luftwaffe gegeben waren. Die
Schutzzone fiel, danach fand der erste
Völkermord in Europa nach dem Zwei-
ten Weltkrieg statt.

Ausgangspunkt der Klage ist der Vor-
wurf gegen die UN und den niederländi-
schen Staat, dass sie Folter, Vergewalti-
gungen und Plünderungen sowie vor al-
lem den anschließenden Völkermord
nicht verhindert haben. Die niederländi-
schen Blauhelme haben sogar die bos-
nisch-serbischen Angreifer bei der Tren-
nung der Männer und Frauen zur Depor-
tation mit Bussen und LKWs unter-
stützt.

Inzwischen ist ein Jahr seit Erhebung
der Klage vergangen, eine inhaltliche
Diskussion über diese Vorwürfe hat vor
Gericht noch nicht stattgefunden. Die
UN hoffen anscheinend auf die Verzöge-
rungstaktiken des niederländischen Staa-
tes. Er ist es im Augenblick, der die Im-
munität der UN vor Gericht durchsetzen
will. Die Gründe dafür liegen auf der

Hand. Grundsätzlich sind die UN für ih-
re Blauhelme verantwortlich, es sei
denn, der Staat, der sie den UN zur Verfü-
gung gestellt hat, greift selbst ein. Wenn
die UN immun sind, wird der niederländi-
sche Staat alle Schuld ihnen zuschieben
– und sich so seiner Verantwortung ent-
ziehen wollen. Die Opfer von Srebrenica
sind dann rechtlos. An diesem Mittwoch
wird es vor Gericht ausschließlich um die
Frage gehen, ob den UN Immunität zu-
kommt, ob sie also überhaupt verklagt
werden können.

Einer internationalen Organisation
wie den Vereinten Nationen wird norma-
lerweise eine „funktionelle Immunität“
gewährt. Sie sollen nicht durch Klagen
behindert werden. Der Internationale Ge-
richtshof und das Kriegsverbrechertribu-
nal in Den Haag haben bereits festge-

stellt, dass in Srebrenica ein Völkermord
stattgefunden hat. Wir sind der Mei-
nung, dass das Nicht-Verhindern eines
Völkermordes niemals unter die funktio-
nelle Immunität fallen darf. Schon dass
die UN sich selbst auf Immunität beru-
fen, ist absurd, weil sie in ihrem Untersu-
chungsbericht schwere Fehler einräu-
men. Kann eine Organisation, die sich
für die Menschenrechte einsetzt, sich
selbst aber jeglicher Verantwortung und
richterlichen Kontrolle entzieht, glaub-
würdig bleiben?

Es stehen sich hier zwei internationale
Rechtsgüter gegenüber: einerseits die
funktionelle Immunität der UN, anderer-
seits das Verbot des Völkermordes. Das
Gericht muss hier eine Abwägung vor-
nehmen. Das Verbot des Völkermords,
das in der Völkermordkonvention veran-
kert ist, stellt eine international zwingen-
de Vorschrift dar. Die Immunität der UN
hingegen hat keinen zwingenden Charak-
ter. Daher muss die Immunität der UN
den Verpflichtungen aus der Völkermord-
konvention weichen. Ansonsten ver-
kommt sie zu einem Papiertiger.

In den Niederlanden wird seit Jahren
argumentiert, dass die Blauhelme gegen
die Übermacht der angreifenden Serben
in Srebrenica nichts ausrichten konnten.
Dies ist nicht nur tatsächlich falsch, son-
dern verkennt die völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen. Der Internationale Ge-
richtshof in Den Haag hat in einem frühe-

ren Fall bereits erklärt, dass aus der Völ-
kermordkonvention die Verpflichtung
entsteht, alles zu tun, was in der gegebe-
nen Situation möglich ist, um Völker-
mord zu verhindern. Er legt Wert darauf,
dass nicht nur das Ergebnis zählt, son-
dern auch der maximale Einsatz. Es lässt
sich nämlich nicht ausschließen, dass ei-
ne Aktion, so nutzlos sie im ersten Augen-
blick auch erscheinen mag, weitere Ak-
tionen auslöst und dadurch schließlich
doch der Völkermord verhindert werden
kann. Es wird Zeit, dass die Niederlande
erkennen, dass ihre Blauhelme diesen
Verpflichtungen in Srebrenica nicht an-
satzweise nachgekommen sind.

Schließlich spricht auch die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention dafür,
den UN hier keine Immunität zu gewäh-
ren. In Artikel 6 gewährt sie jedem Bür-
ger das Recht auf Zugang zu einem unab-

hängigen Gericht. Die UN selbst gewäh-
ren dem Bürger keinen Rechtsschutz.
Die Hinterbliebenen von Srebrenica kön-
nen sich an keine andere unabhängige,
gerichtliche Instanz wenden, um die Ver-
antwortung der Vereinten Nationen über-
prüfen zu lassen. Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte hat ent-
schieden, dass internationalen Organisa-
tionen Immunität nur dann gewährt wer-
den darf, wenn es anderweitigen effekti-
ven Rechtsschutz gibt. Würde das Land-
gericht die Immunität gewähren, verstie-
ße es damit gegen die Menschenrechts-
konvention. Eine Machtkonzentration
der UN als Gesetzgeber (mit UN-Resolu-
tionen), als Polizeimacht (mit UN-Trup-
pen) bei zugleich fehlender gerichtlicher
Kontrolle entspräche diktatorischen
Strukturen.

Wie ernst können die Mütter von Sre-
brenica den UN-Generalsekretär Ban
Ki Moon nehmen, wenn dieser erklären
lässt, er unterstütze den Ruf der Mütter
von Srebrenica nach Gerechtigkeit
voll? Alle Gesprächsangebote wurden
von ihm bisher ignoriert, und jetzt ver-
stecken die UN sich mit Hilfe des nieder-
ländischen Staates hinter einer ver-
meintlichen Immunität. Unabhängig
von jeglicher Gerichtsentscheidung soll-
ten die UN das juristische Tauziehen be-
enden und sich um eine Lösung am Ver-
handlungstisch bemühen. Nur das ist
im langfristigen Interesse einer glaub-
würdigen UN.
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